
 

Teilnahmebedingungen für «Pitch & Win»​
der Standortförderung espaceSOLOTHURN 

1.​ Berechtigung zur Teilnahme 
1.1.​ Teilnahmeberechtigt sind Personen, Teams oder Unternehmen, die ihre 

Bewerbung über das bereitgestellte Anmeldeformular einreichen. Das Formular 
steht ab dem 29. Januar 2026 auf der Website der Standortförderung  
espaceSOLOTHURN zum Download zur Verfügung.  

1.2.​ Nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen, die bis spätestens 13. April 2026 
eingereicht sind, werden berücksichtigt.  

1.3.​ Mit der Anmeldung bestätigen die Teilnehmenden, dass sie am 21. Mai ab 17:00 
Uhr für den Live-Pitch im Kargo im Riverside in Zuchwil zur Verfügung stehen. Der 
Live-Pitch findet im Anschluss an die offizielle Generalversammlung  
Standortförderung espaceSOLOTHURN statt.  

1.4.​ Bewerbungen aus der ganzen Schweiz sind möglich. Die eingereichten Ideen 
müssen aber im Areal des RiverPark Zuchwil umgesetzt werden können, um für 
die Preise berücksichtigt zu werden. 

2.​ Auswahlverfahren  
2.1.​ Die eingegangenen Bewerbungen werden von der Standortförderung 

espaceSOLOTHURN gesichtet und den Jury-Mitgliedern am 18. April 2026  zur 
Verfügung gestellt.  

2.2.​ Die Jury wählt die drei Finalisten oder Finalistinnen aus.  

2.3.​ Die Finalisten und Finalistinnen werden frühestmöglich informiert. Sollte ein 
Finalist oder eine Finalistin nicht teilnehmen können, rückt der nächstplatzierte 
Beitrag nach. 

3.​ Vorbereitung auf den Live-Pitch  
3.1.​ Die Finalisten und Finalistinnen nehmen an einem Online-Pitchtraining teil. Dabei 

erhalten sie ein Briefing und werden gezielt auf den Live-Pitch vorbereitet. 

3.2.​ Jeder Pitch dauert drei Minuten und wird von einer nachfolgenden Fragerunde, 
ebenfalls drei Minuten, durch die Jury und das Publikum begleitet. 
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4.​ Live-Pitch und Preisverleihung  
4.1.​ Der Live-Pitch findet am 21. Mai 2026 statt. Die Finalisten und Finalistinnen 

präsentieren ihre Ideen vor der Jury und einem Publikum, das sich aus rund 150 
Mitgliedern der Standortförderung espaceSOLOTHURN, weiteren geladenen 
Gästen und einem öffentlichen Publikum, zusammensetzt. Darunter können 
Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen, Politiker und 
Politikerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen sowie führende 
Persönlichkeiten der Region sein. 

4.2.​ Die Jury bewertet die Präsentationen und kürt den/die Gewinner oder die 
Gewinnerinnen. 

5.​ Preise 
5.1.​ Der 1. Platzierte oder die 1. Platzierte erhält folgende Prämierung: 

5.1.1.​ CHF 10'000 Preisgeld, bereitgestellt durch den BEKB Förderfonds. 

5.2.​ Der 2. Platzierte oder die 2. Platzierte erhält folgende Prämierung: 

5.2.1.​ CHF 3'000 Preisgeld, bereitgestellt durch den BEKB Förderfonds. 

5.3.​ Der 3. Platzierte oder die 3. Platzierte erhält folgende Prämierung: 

5.3.1.​ CHF 2'000 Preisgeld, bereitgestellt durch den BEKB Förderfonds. 

6.​ Allgemeine Bestimmungen  
6.1.​ Die Jury-Entscheidungen sind abschliessend und können juristisch nicht 

angefochten werden. Die Jury ist nicht verpflichtet, die jeweiligen Entscheide zu 
erklären.  

6.2.​ Mit der Einreichung räumen diese dem Veranstalter ein unentgeltliches, zeitlich 
und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht ein, insbesondere zur Prüfung, 
Veröffentlichung und Umsetzung der Idee. 

6.3.​ Eine Prämierung einer Idee begründet keinen Anspruch auf deren Umsetzung. 

6.4.​ Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Bewerbungen oder Finalisten und 
Finalistinnen bei Verstoss gegen diese  Teilnahmebedingungen auszuschliessen. 

6.5.​ Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden.  

6.6.​ Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für technische Störungen oder 
andere Ereignisse, die ausserhalb ihres Einflussbereichs liegen. 
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6.7.​ Sämtliche anfallenden Spesen im Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Pitch-Wettbewerb (z. B. Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten) sind 
von den Teilnehmenden selbst zu tragen. Es erfolgt keine Kostenerstattung durch 
die Veranstalter. 

Kontakt 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: ​
info@espace-solothurn.ch oder 032 682 52 60 
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